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B e k a n n t m a c h u n g  
 

Bebauungsplan Nr. 37 „Josefskirche“, 4. Änderung 
 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 03.12.2015 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 37 "Josefskirche", 4. Änderung im beschleunigten 
Verfahren wird gemäß § 2 (1)  i.V.m. §13 a BauGB beschlossen. 

Das Plangebiet befindet sich im westlichen Bereich des Stadtgebietes von Emsdetten zwi-
schen der Sträterstraße sowie den Straßen Grünring und Am Kompaniekamp. Die Entfer-
nung zur Innenstadt beträgt ungefähr 1,1 km Luftlinie. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der folgenden Abbildung. Der Än-
derungsbereich ist in dem folgenden Übersichtsplan als schwarz- weiß- schraffierte Fläche 
gekennzeichnet während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch eine breite, gerisse-
ne Linie dargestellt ist. 

 
© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 
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Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 37 „Josefskirche“, 4. Änderung wird im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 6 Asylverfahrensbeschleuni-
gungsG vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) durchgeführt. Nach § 13a Abs. 2 BauGB i.V.m. 
§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB kann unter anderem von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen werden. Für 
die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird keine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 und 
kein Umweltbericht gem. § 2 a BauGB erstellt. 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten 
vom 02. März 2006 in der Fassung der 3. Ergänzung vom 01. März 2013 wird hiermit der 
Aufstellungsbeschluss öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung vom  

05. bis 19. Januar 2016 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) beim Fachdienst 61 
Stadtentwicklung und Umwelt, 5. Obergeschosse des Rathauses der Stadtverwaltung 
Emsdetten, Am Markt 1, 48282 Emsdetten informieren und zu der Planung äußern.  
 
 
 
 
 
 

Emsdetten, den 18. Dezember 2015 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
 

Mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Errichtung von Wohngebäuden geschaffen werden. Die Wohngebäude 
sollen insbesondere der dringenden zur Unterbringung von Flüchtlingen dienen. 

Die bisher allein zu sportlichen Zwecken dienende Fläche für Gemeinbedarf soll ver-
kleinert werden, aber weiterhin diesen Absichten zur Verfügung stehen. Es handelt 
sich somit auch um eine Maßnahme der Nachverdichtung und zum sparsamen Um-
gang mit Grund und Boden. 
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B e k a n n t m a c h u n g  

Außenbereichssatzung „Westumer Landstraße“  

Satzungsbeschluss gemäß § 35 Abs. 6 i.V.m § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 aufgrund der 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Art. 
2 G zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änd. 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), gemäß 
§ 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Art. 6 AsylverfahrensbeschleunigungsG vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1722) folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Die zum Verfahren der Außenbereichssatzung „Westumer Landstraße“ vorgebrachten 
Anregungen und Hinweise werden, wie in dieser Beschlussvorlage und den Anlagen auf-
geführt, abgewogen. 

 
2. Der Begründung zur Außenbereichssatzung „Westumer Landstraße“ wird zugestimmt. 
 
3. Die Außenbereichssatzung „Westumer Landstraße“ bestehend aus dem Satzungstext mit 

Kennzeichnung des Geltungsbereichs wird gem. § 35 Abs. 6 BauGB als Satzung be-
schlossen. 

Das Satzungsgebiet liegt rund 2,3 km in nordöstlicher Richtung von der Innenstadt entfernt. 
Es befindet sich etwa 600 m vom nördlichen Siedlungsrand. 

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs der Satzung ergibt sich aus der folgenden 
Abbildung und ist durch eine breite, gerissene Linie dargestellt. 

 
© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 
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Unter Beachtung des § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26. Au-
gust 1999 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO vom 05. November 2015 
(GV NRW S. 7) wird hiermit der Satzungsbeschluss der Außenbereichssatzung „Westumer 
Landstraße“, gemäß § 35 Abs. 6 i.V.m. § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 15 der 
Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 02. März 2006 in der Fassung der 3. Ergänzung 
vom 01. März 2013 öffentlich bekannt gemacht. Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Stadt Emsdetten tritt diese Satzung in Kraft. 

Der Bebauungsplan wird mit den textlichen Festsetzungen und der dazugehörigen Begrün-
dung von der Stadtverwaltung Emsdetten – Fachdienst 61 Stadtentwicklung und Umwelt, 
Rathaus, Am Markt 1, Zimmer 502, während der Geschäftszeiten (Montag – Freitag: 09.00 – 
12.30 Uhr, Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr) zu jedermanns Ein-
sicht bereit gehalten. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 
Hinweise: 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Gemäß § 215 BauGB werden eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften oder den 
Mangel der Abwägung begründet, ist darzulegen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NW die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

Emsdetten, den 18. Dezember 2015 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 

Mit dieser Außenbereichssatzung sollen erleichterte Zulassungsvoraussetzungen 
für den Wohnungsbau und den Handwerks- bzw. Gewerbebetrieb eröffnet und so-
mit eine Weiterentwicklung der Wohnnutzung und des ansässigen Handwerkbe-
triebes ermöglicht werden.  
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B e k a n n t m a c h u n g  

Bebauungsplan Nr. 17 C III „Industriegebiet Süd“,  

2. Änderung und 1. Ergänzung 
 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 aufgrund der 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Art. 
2 G zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änd. 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), gemäß 
§ 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Art. 6 AsylverfahrensbeschleunigungsG vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1722) folgende Beschlüsse gefasst: 

 

1. Die zum Bebauungsplanverfahren Nr. 17 C III "Industriegebiet Süd", 2. Änderung und 1. 
Ergänzung vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden, wie in dieser Beschlussvor-
lage und den Anlagen aufgeführt, abgewogen. 

 
2. Der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 17 C III "Industriegebiet Süd", 2. Änderung und 

1. Ergänzung wird zugestimmt. 
 
3. Der Bebauungsplan Nr. 17 C III "Industriegebiet Süd", 2. Änderung und 1. Ergänzung, 

bestehend aus einer Planzeichnung und textlichen Festsetzungen, wird gem. § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen. 

 
 
Das Plangebiet liegt im Süden von Emsdetten, zwischen der Gutenbergstraße und dem 
Markenweg bzw. der Gustav-Wayss-Straße. Die Entfernung des Plangebietes zur Innen-
stadt beträgt ca. 3,5 km. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der folgenden Abbildung. Der Än-
derungs- und Erweiterungsbereich ist in dem folgenden Übersichtsplan als schwarz- weiß- 
schraffierte Fläche gekennzeichnet während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch 
eine breite, gerissene Linie dargestellt ist. 
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© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 

 

 

 

 

 

 

Unter Beachtung des § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26. Au-
gust 1999 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO vom 05. November 2015 
(GV NRW S. 7) wird hiermit der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 17 C III "In-
dustriegebiet Süd“, 2. Änderung und 1. Ergänzung, gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbin-
dung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 02. März 2006 in der Fassung 
der 3. Ergänzung vom 01. März 2013 öffentlich bekannt gemacht. Mit der Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Emsdetten tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

Der Bebauungsplan wird mit den textlichen Festsetzungen und der dazugehörigen Begrün-
dung von der Stadtverwaltung Emsdetten – Fachdienst 61 Stadtentwicklung und Umwelt, 
Rathaus, Am Markt 1, Zimmer 502, während der Geschäftszeiten (Montag – Freitag: 09.00 – 
12.30 Uhr, Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr) zu jedermanns Ein-
sicht bereit gehalten. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 
Hinweise: 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Gemäß § 215 BauGB werden eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 17 C III „Industriegebiet Süd“ 2. Än-
derung und 1. Ergänzung soll eine weitere Erschließungsmöglichkeit der gewerb-
lich und industriell nutzbaren Bauflächen geschaffen werden. 
Zudem sollen durch Erweiterung der überbaubaren Flächen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für Betriebserweiterungen vorhandener Betriebe sowie für 
die Neuansiedlung von neuen Betrieben geschaffen werden. 
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innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften oder den 
Mangel der Abwägung begründet, ist darzulegen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NW die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

Emsdetten, den 18. Dezember 2015 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g  

Bebauungsplan Nr. 26 „Elsterstraße“, 2. Änderung 
 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 aufgrund der 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Art. 
2 G zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änd. 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), gemäß 
§ 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Art. 6 AsylverfahrensbeschleunigungsG vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1722) folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Die zum Bebauungsplanverfahren Nr. 26 „Elsterstraße“, 2. Änderung vorgebrachten An-
regungen und Hinweise werden, wie in dieser Beschlussvorlage und den Anlagen aufge-
führt, abgewogen. 

 
2. Der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 26 „Elsterstraße“, 2. Änderung wird zugestimmt. 
 
3. Der Bebauungsplan Nr. 26 „Elsterstraße“, 2. Änderung, bestehend aus einer Planzeich-

nung und textlichen Festsetzungen, wird gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlos-
sen. 

Das Plangebiet befindet sich im westlichen Bereich des Stadtgebietes von Emsdetten zwi-
schen der Borghorster Straße, der Elsterstraße und der Rabenstraße. Die Entfernung zur 
Innenstadt beträgt ungefähr 1,3 km Luftlinie. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der folgenden Abbildung. Der Än-
derungsbereich ist in dem folgenden Übersichtsplan als schwarz- weiß- schraffierte Fläche 
gekennzeichnet während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch eine breite, gerisse-
ne Linie dargestellt ist. 

 
© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 
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Unter Beachtung des § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26. Au-
gust 1999 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO vom 05. November 2015 
(GV NRW S. 7) wird hiermit der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 26 
"Elsterstraße“, 2. Änderung, gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 15 der Haupt-
satzung der Stadt Emsdetten vom 02. März 2006 in der Fassung der 3. Ergänzung vom 
01. März 2013 öffentlich bekannt gemacht. Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Stadt Emsdetten tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

Der Bebauungsplan wird mit den textlichen Festsetzungen und der dazugehörigen Begrün-
dung von der Stadtverwaltung Emsdetten – Fachdienst 61 Stadtentwicklung und Umwelt, 
Rathaus, Am Markt 1, Zimmer 502, während der Geschäftszeiten (Montag – Freitag: 09.00 – 
12.30 Uhr, Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr) zu jedermanns Ein-
sicht bereit gehalten. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 
Hinweise: 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Gemäß § 215 BauGB werden eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften oder den 
Mangel der Abwägung begründet, ist darzulegen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NW die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

Emsdetten, den 18. Dezember 2015 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 

Mit der Änderung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine Folgenutzung im Bereich der ehemaligen Gärtnerei Helmers ge-
schaffen werden. Es ist beabsichtigt auf dem Gelände ein Wohngebiet mit Einzel- 
und Doppelhäusern zu entwickeln.  
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